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Norm

AußStrG §161 Abs2

Rechtssatz

Auch die Anordnung einer 2deikommissarischen Substitution bei einem Legat begründet kein besonderes

schutzwürdiges Interesse des Legatars, daß über seinen - vor und nach der Einantwortung zulässigen -

Sicherstellungsantrag noch vor der Einantwortung im Verlassenschaftsverfahren entschieden wird.
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